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Editorische Anmerkungen

Mit wenigen Ausnahmen sind alle in diesem Band abgedruckten Beiträge be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt in einem anderen Publikationsorgan er-
schienen.

Die Beiträge wurden inhaltlich nicht verändert oder aktualisiert. Lediglich in
formeller Hinsicht wurden sie für die Bedürfnisse der vorliegenden Zweitpu-
blikation angepasst.

Die genauere Beschreibung des Autors oder der Autoren, die sich häufig in der
ersten Fussnote der Originalbeiträge befunden hat, wurde in diese Ausgabe
nicht übernommen.

Die Originalfundstelle der einzelnen Beiträge findet sich im (aufsteigend chro-
nologisch) geordneten Schriftenverzeichnis am Ende dieses Bandes. Zudem ist
das Jahr des ersten Erscheinens in der Inhaltsübersicht in Klammern angege-
ben.

Soweit die Beiträge vom Geehrten allein verfasst worden sind, wird auf die be-
sondere Nennung der Autorschaft verzichtet. Bei Beiträgen in Co-Autorschaft
wird die jeweilige Co-Autorin/der jeweilige Co-Autor am Anfang des Beitrags
sowie in der Inhaltsübersicht genannt.
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Zum Geleit





Zum Geleit

Prof. Dr. iur. Ulrich Meyer, Fürsprecher, alt Bundesgerichtspräsident und Ti-
tularprofessor für Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich, feiert
am 28. Oktober 2023 seinen siebzigsten Geburtstag. Er darf auf eine reich er-
füllte, wissenschaftlich wie praktisch ausserordentlich erfolgreiche Berufskar-
riere zurückblicken, von der mit dem vorliegenden Band einige Aspekte ge-
würdigt werden sollen.

Der 2013 in Zürich erschienene Sammelband «Ulrich Meyer, Ausgewählte

Schriften», den ich aus Anlass des sechzigsten Geburtstags meines geschätz-
ten Lehrers und Freundes herausgeben durfte, gibt einen Einblick in das rei-
che wissenschaftliche Schaffen des Geehrten, insbesondere zu Grund- und
Spezialfragen des Sozialversicherungsrechts. In seinem siebten Lebensjahr-
zehnt hat er sich zwar weiterhin mit der Entwicklung des Sozialversicherungs-
rechts befasst, doch stand eine andere Aufgabe im Zentrum seines Wirkens:
Er war zunächst während vier Jahren (2013–2016) Vizepräsident und sodann
von 2017 bis 2020 Präsident des schweizerischen Bundesgerichts. In dieser
Funktion, die er als erster Vertreter des «Standorts Luzern» innehatte, war
er der oberste Repräsentant der schweizerischen Justiz. Von diesem Wechsel
vom Vierwaldstättersee an den Lac Léman sowie einem Beitragstitel in diesem
Band (wo freilich ein etwas anderer Zusammenhang hergestellt wird) ist denn
auch die Überschrift dieser Sammlung inspiriert.

Wie alle Funktionen, die der Geehrte in seiner langen beruflichen Karriere
wahrgenommen hat, erfüllte er auch diese höchste Tätigkeit mit vollstem Elan
und grossem Gestaltungswillen. Im Zentrum dieses Bandes stehen deshalb
ausgewählte Zeugnisse aus der Wirkungszeit als Vizepräsident und Präsident
des schweizerischen Bundesgerichts. Naturgemäss handelt es sich dabei nicht
nur um wissenschaftliche Abhandlungen, sondern häufig auch um mündliche
oder schriftliche Stellungnahmen in Publikumsmedien und weiteren Kontex-
ten, die in diesen Funktionen erforderlich sind. Die Beiträge widerspiegeln
nicht nur das persönlichen Schaffen Ulrich Meyers, sondern sind auch Zeug-
nis eines wichtigen Jahrzehnts in der schweizerischen Justizgeschichte. Sie
machen deutlich, dass auch die dritte Staatsgewalt laufend von verschiedens-
ten Entwicklungen gefordert ist und unter einem hohen Anpassungsdruck
steht – auf den die Politik, wie es der Geehrte wohl auch zusammenfassen
würde, nicht in allen Fällen mit angemessenen Schritten reagiert.
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Ulrich Meyer hat bereits vor seiner Wahl als Bundesrichter an das Eidgenössi-
sche Versicherungsgericht in Luzern, die am 1. Oktober 1986 erfolgte, während
knapp sechs Jahren die höchstrichterliche Rechtsprechung als Gerichtsschrei-
ber am selben Gericht mitgeprägt; und er tat dies bis zu seinem altersbeding-
ten Rücktritt per Ende 2020, als ausnehmend produktiver Bundesrichter. Mit
seinen 34 Amtsjahren, in denen er während über zehn Jahren das mit Abstand
amtsälteste Mitglied des Bundesgerichts war, ist er zugleich auch derjenige
Bundesrichter, der seit der Gründung des Bundesgerichts vor bald 150 Jahren
am längsten im Amt war. Es sind aber nicht diese biographischen Daten, son-
dern die bis am Schluss spürbare Freude an der richterlichen Tätigkeit und das
herausragende Fachwissen, das sich in einer langen Reihe von Leiturteilen nie-
derschlägt, die auf Jahrzehnte hinaus bleibende Spuren hinterlassen werden.

Der vorliegende Sammelband enthält nicht nur Publikationen von Ulrich

Meyer, sondern auch solche über ihn. Zudem sind verschiedene Interviews aus
Publikumsmedien enthalten, welche die Lebendigkeit und Offenheit illustrie-
ren, die dem Amtsverständnis des Geehrten stets zu Grunde lagen.

Eingeleitet wird der Band mit einer Würdigung von Herrn Bundesrichter Mar-

tin Wirthlin, die aus Anlass des Amtsendes des Geehrten erschienen ist. Der
Band schliesst mit eigenen Abschiedsworten von Ulrich Meyer – einerseits
seinen ans Bundesgericht gerichteten Worten, anderseits mit einem persön-
lich gehaltenen Schreiben an den scheidenden Präsidenten des Bundesver-
fassungsgerichts, Prof. Dr. Dres. h.c. Andreas Vosskuhle – Worte, die sinnge-
mäss auch in ihrem Absender einen würdigen Empfänger gehabt hätten. Den
Hauptteil des Bandes bilden aber Beiträge zu Entwicklungen in der schweize-
rischen Rechtspflege sowie im Sozialversicherungsrecht.

Bei der Herausgabe dieser Sammlung durfte ich auf die Unterstützung ver-
schiedener Personen zählen. Zunächst möchte ich allen Verlagen, Herausge-
bern und Publikumsmedien danken, die ihr Einverständnis zur erneuten Publi-
kation der Beiträge erteilt und teilweise gar die Dateien zur Verfügung gestellt
haben. Weiter gebührt meinen Mitarbeitern Janis Denzler und Léon Hunzi-

ker ein grosser Dank für ihre sorgfältigen Vorarbeiten für diesen Band, ins-
besondere für die elektronische Übertragung der Daten ins richtige Format.
Schliesslich ist auch dem Verlag für die reibungslose und angenehme Zusam-
menarbeit zu danken.
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Dem Geehrten wünsche ich ein gesundes, glückliches und produktives neues
Lebensjahrzehnt und hoffe, dass ihm und allen Leserinnen und Lesern dieser
Einblick in sein Schaffen der letzten zehn Jahre Freude bereitet.

Thomas GächterZürich, im Oktober 2023
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Gelehrt und
wirkmächtig – eine
Würdigung





Gelehrt und wirkmächtig – zum Amtsende von
Bundesrichter Ulrich Meyer

Martin Wirthlin, Bundesrichter, Luzern 2021

Nachdem er während rund 34 Jahren als Bundesrichter, vier davon als Prä-
sident des Schweizerischen Bundesgerichtes, amten konnte, scheidet Ulrich
Meyer auf Ende 2020 aus diesem aus. Dabei entbehrt es nicht jeder Ironie,
dass er zuletzt in den Bannstrahl der Kritik geraten war: Wegen einer verbalen
Entgleisung im Zuge einer Administrativuntersuchung verstellte sich nicht nur
der Blick auf das tadellose Wirken unzähliger Richterinnen und Richter in die-
sem Land, sondern genauso auf das eigene Lebenswerk des hier Gewürdigten.
Denn unter dem Eindruck der Entrüstung droht vergessen zu gehen, dass Ul-
rich Meyer unbestreitbar Herausragendes geleistet hat. So war er nach seiner
erstmaligen Wahl im vergleichsweise jugendlichen Alter über die Dekaden hin
an Abertausenden von letztinstanzlichen Urteilen beteiligt, dies federführend
oder mit Beiträgen von exemplarischer Konsistenz und gedanklicher Schärfe,
stets genährt von umfassender Bildung, hohem analytischem Denkvermögen
und stupender Gedächtnisleistung. Daneben darf Ulrich Meyer für sich bean-
spruchen, unzähligen jungen Juristinnen und Juristen das Handwerk der Ur-
teilskunde in der Praxis nähergebracht und sie obendrein für den Beruf der
Richterin oder des Gerichtsschreibers nachhaltig begeistert zu haben.

Grossen Stellenwert in seinem stets auch wissenschaftlichen Standards ver-
pflichteten richterlichen Wirken hatte das Invalidenversicherungsrecht, ein
Rechtsgebiet, für das sich viele Juristen kaum zu begeistern vermögen. Mit
seiner Praxiserfahrung erlangte er hier, getrieben von einer geradezu leiden-
schaftlichen Hingabe, den Ruf des wohl berufensten Kenners der Materie
überhaupt. Und gerade in diesem Bereich wird sein Einfluss auf die Recht-
sprechung anhaltend nachwirken. Dazu gehört nebst manchem anderen eine
zuweilen fast unerbittliche Strenge bei der Beurteilung nicht objektivierbarer
Gesundheitsschäden und des diesfalls zumutbaren Leistungsvermögens – eine
Strenge, mit der er sich nicht nur Freunde schuf, die sich aber rechtlich fest
fundieren lässt und die er im Übrigen stets auch sich selbst abzuverlangen
pflegte.

Die Liste seiner Publikationen bezeugt immense Schaffenskraft: Auch als die
höchstgerichtliche Geschäftslast in seinem Fachbereich notorisch schwer auf-
lag, vermochte Ulrich Meyer die Rechtswelt immer wieder mit seinen tief-
gründigen Schriften zu bereichern. In seiner Paradedisziplin, dem Sozialver-
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sicherungsrecht, hat er es wie kaum ein anderer vor ihm verstanden, das
hiesige Recht, unter Einschluss seiner prozeduralen Aspekte, nicht nur in der
Breite, sondern vor allem in der Tiefe auszuloten und es in zeitgemässen dog-
matischen Kategorien zu fassen. Als gleichsam personifizierte Synthese von

Theorie und Praxis wurde er so zum gewiss einflussreichsten Wegbereiter ei-
ner schweizerischen Sozialversicherungsrechtslehre. Dabei lag ihm seit seiner
Dissertation daran, das Recht der staatlichen Daseinsvorsorge auch in seinen
verfassungs- und menschenrechtlichen Bezügen zu verorten und zu durch-
dringen. Im Gleichschritt mit der Verdichtung der Sozialstaatlichkeit trug er
damit ganz wesentlich dazu bei, dass sich das Sozialversicherungsrecht hier-
zulande ab den Achtzigerjahren aus dem Schattendasein eines ausserhalb spe-
zialisierter Kreise kaum wahrgenommenen «Nebenfachs» zu lösen vermochte.
Daneben hat er sich besondere Verdienste im interdisziplinären Dialog an der
Schnittstelle von Recht und Medizin erworben, dem er sich nie entzog und in
dem er zwischen den Welten von Empirie und Normativität kundig zu vermit-
teln wusste. Bei all dem darf es nicht erstaunen, dass Ulrich Meyer als Pro-
fessor und Rechtslehrer (Universität Zürich), aber auch an zahlreichen Fach-
tagungen als eloquenter und stets kompetenter Referent hoch geschätzt war.
Und schliesslich sticht aus der Publikationsliste ein Titel besonders hervor, der
auch fachübergreifend aufhorchen lässt: Mit seinem Rekurs auf Michael Kohl-

haas im Rahmen einer Diplomfeierrede vom 18. März 2011 sprang ein Fünkchen
aus dem Fundus grosser Belesenheit, die zumindest hinsichtlich der ihm als
Kraftquell dienenden Werke Thomas Manns und Friedrich Dürrenmatts noch
manchem Germanisten Respekt einflösste. Bezeichnend für seine Persönlich-
keit endlich die im Text verbriefte Geste, den frischgebackenen Jungjuristen
Kleists Kohlhaasnovelle zu übereignen, um sie so vor der im Berufsalltag al-
lenorts lauernden Gefahr des Gerechtigkeitswahns zu bewahren. – Wenn nun
Ulrich Meyer das Bundesgericht verlässt, endet eine Ära; sein Esprit wird in
der Rechtsprechung ebenso fehlen wie seine Energie in der alltäglichen Triage
zwischen Gerechtigkeitswahn und begründeter Erwartung an das Recht.
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